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Erster Teil

Einführung in die Problematik
und historischer Hintergrund

A. Einführung und Problemstellung

„Das Schuldprinzip ist einer der Grundpfeiler, auf denen unser Strafrecht ruht.“

Mit diesen Worten brachte Arthur Kaufmann1 im Jahre 1961 den Stellenwert des
verfassungsrechtlich verankerten Grundsatzes „nulla poena sine culpa“2 zum Aus-
druck. Dieser Grundsatz ist bis zum heutigen Tage allgemein anerkannt und ist auch
für die Untersuchung des Vollrauschtatbestandes des § 323a StGB von grundle-
gender Bedeutung.

Der Konsum von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln birgt nicht nur
Gefahren für die menschliche Gesundheit, sondern führt auch – aufgrund einer
herabgesetzten Hemmschwelle zur Tatausführung – häufig zu Straftaten.3 Zu diesen
Straftaten zählen besonders die Straßenverkehrsdelikte, aber auch die Gewaltde-
likte.4 Insbesondere der Alkoholkonsum ist in der Bundesrepublik Deutschland ein
weitverbreitetes Phänomen.5 Offensichtlich hat der Konsum von Alkohol in unserer
heutigen Gesellschaft eine zwiespältige Bedeutung: Zum einen ist der Konsum al-
koholischer Getränke integraler Bestandteil kultureller Lebensgewohnheiten und
gesellschaftlich vermittelter Normen. Zum anderen aber wird dieser als gefährlicher
Auslöser bzw. Ursprung einer Vielzahl von Gewalttaten erachtet.6 Gerade in Bezug

1 Arthur Kaufmann, Schuldprinzip, Vorwort zur 1. Auflage, S. 7.
2 Nulla poena sine culpa – Keine Strafe ohne Gesetz.
3 BR-Drs. 265/19; s. dazu auch Statistisches Bundesamt, Fachserie 10 Rechtspflege, Reihe

3, Strafverfolgung 2019, S. 40 ff.
4 S. dazu Zweiter Periodischer Sicherheitsbericht 2006, S. 297 f.; s. auch BR-Drs. 265/19.
5 Zum Folgenden und zur Bedeutung des Alkoholkonsums in der deutschen Gesellschaft s.

näher Dölling, in: Grundfragen des Strafrechts, S. 17 ff.;Wessel/Westermann, Problematischer
Alkoholkonsum, S. 3. Zum Alkohol- und Drogenkonsum s. auch Zweiter Periodischer Si-
cherheitsbericht 2006, S. 281 ff. und S. 297 ff.

6 Empirische Untersuchungen zeigen, dass die Zahl der gewalttätigen Straftäter, die bei
Tatbegehung unter Alkoholeinfluss stehen, steigt und diese sogar dieMehrheit bilden; vgl. dazu
die Ausführungenvon Thaman, GS Heine, S. 341, 344m.w.N.; vgl. auch die Ausführungen bei
Dölling, in: Grundfragen des Strafrechts, S. 17 ff.



auf Alkohol als „Mittel der Berauschung“ erweist sich die rechtliche Reglemen-
tierung daher als äußerst schwierig.7

Die Berauschung eines Täters bis zum Zustand der (nicht ausschließbaren)
Schuldunfähigkeit hat zur Folge, dass eine Bestrafung wegen der im Rauschzustand
begangenen Tat – in dubio pro reo – unmöglich ist. Diese zwingende Konsequenz ist
Ausfluss des verfassungsrechtlich verankerten Grundsatzes „nulla poena sine
culpa“ – keine Strafe ohne Schuld.

De lege lata ist es jedoch möglich, einen berauschten (nicht ausschließbar
schuldunfähigen) Täter gem. § 323a StGB wegen Vollrauschs oder aber über die
„Rechtsfigur“ der actio libera in causa – anknüpfend an das Vorverhalten8 – zu
sanktionieren. Eine Verurteilung wegen Vollrauschs gem. § 323a StGB hat maximal
eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren zur Folge. Diese als unzureichend emp-
fundenen strafrechtlichen Konsequenzen stoßen häufig auf Unverständnis und
Empörung in der Bevölkerung.

Zwar bietet der Vollrauschtatbestand als sog. Auffangtatbestand9 seit seiner
Einführung ins Strafgesetzbuch immerhin eine Möglichkeit zur Bestrafung be-
rauschter Täter. Jedoch ist die Vorschrift des § 323a StGB – insbesondere im Hin-
blick auf das Schuldprinzip – nicht gänzlich unproblematisch und berührt eine
Vielzahl dogmatischer Problembereiche:

Der Vollrauschtatbestand des § 323a StGB gilt als strafrechtlicher Mikrokos-
mos.10 Diesem wird seit jeher nicht viel Positives beigemessen, vielmehr noch
handelt es sich bei dieser Strafvorschrift um eine der „umstrittensten, wenn nicht gar
die strittigste des ganzen Strafgesetzbuchs.“11 Lediglich Arthur Kaufmann misst
§ 323a StGB etwas Positives bei, indem er diesen als den vielleicht „dogmatisch
interessantesten Tatbestand des StGB“12 bezeichnet.

§ 323a StGB wirft zahlreiche Probleme der Verhaltensmissbilligung, der Straf-
bewehrung von Verhaltensnormen und zusätzlicher Sanktionserfordernisse neben
dem tatbestandsmäßig-missbilligten Verhalten auf. Äußerst umstritten ist bereits im
Ansatz, welche Verhaltensweisen durch die Verhaltensnormen, auf die § 323a StGB

7 Die vorliegende Arbeit konzentriert sich daher überwiegend auf den Alkohohl als „Mittel
der Berauschung“.

8 Siehe zu den Möglichkeiten einer Bestrafung über die „Rechtsfigur“ der actio libera in
causa noch unten (Vierter Teil B. I. 3.).

9 So bereits BGHSt 9, 390, 398 ff.
10 Den Vollrauschtatbestand als „Rechtsmikrokosmos“ bezeichnete etwa Roeder,

FS Rittler, S. 211, 242; s. auch Geisler, Zur Vereinbarkeit, S. 366.
11 Spendel, in: LK-StGB, 11. Auflage, § 323a Rn. 1; s. auchGeisler, in:MünchKommStGB

V, § 323a Rn. 1. Auch bereits Welzel, Strafrecht, S. 473, war der Ansicht, dass der Tatbestand
des § 323a StGB (damals § 330a StGB) der Strafrechtswissenschaft „dogmatisch kaum
überwindliche Schwierigkeiten“ bereite. –Hruschka, JZ 1996, 64, 71 f.; ders., JZ 1997, 22, 24,
spricht sich sogar für eine Streichung des § 323a StGB aus.

12 Arthur Kaufmann, JZ 1963, 425, 425 (damals noch § 330a StGB).
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als abstrakt-generelle Sanktionsnorm Bezug nimmt, unterbunden werden sollen –
also insbesondere, wie das Berauschungsverbot des § 323a StGB im Einzelnen zu
konkretisieren ist. In diesem Zusammenhang stellt sich speziell die Frage, unter
welchen konkreten Bedingungen eine entsprechende rechtsgüterschützende Ver-
haltensnorm angemessen ist und daher dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ent-
spricht. Um diese Fragen gezielt zu beantworten, sind insoweit die allgemeinen
Legitimationsbedingungen für staatliche Rechtsbeschränkungen durch Verhaltens-
normen heranzuziehen.

Weiteren Diskussionsbedarf bereiten in diesem Zusammenhang auch die vom
Wortlaut der Sanktionsnorm des § 323a StGB vorausgesetzte „rechtswidrige Tat“ –
also die Rauschtat – und die an diese zu stellenden ratio-orientierten Anforderungen.
Im Mittelpunkt der Diskussion steht dabei insbesondere die Frage nach dem ei-
gentlichen Stellenwert der Rauschtat für die Strafbarkeit wegen Vollrauschs.

Lassen sich die Fragen der Verhaltensnormlegitimation klären, wirft die Frage
nach der „Rechtsnatur“ des Vollrauschtatbestandes weitere Sachprobleme auf.
§ 323a StGB wird von Literatur und Rechtsprechung überwiegend als entweder
abstraktes Gefährdungsdelikt, als Ausnahmeregel zu den §§ 20, 21 StGB oder auch
als konkretes Gefährdungsdelikt eingeordnet. Eine zufriedenstellende und verfas-
sungskonforme Lösung ist auf der derzeit bestehenden Argumentations- und Ein-
ordnungsgrundlage nicht ersichtlich. Daher ist es nicht verwunderlich, dass es eine
Vielzahl von Reformüberlegungen zu § 323a StGB gibt.13

Im Zentrum zahlreicher Versuche, den Vollrauschtatbestand zu erklären und zu
rechtfertigen, steht letztlich immer die Frage, ob und wie die Vorschrift des § 323a
StGB mit dem Grundsatz „nulla poena sine culpa“, also mit dem Schuldprinzip als
einem überaus wichtigen Verfassungsgrundsatz, zu vereinbaren ist.

Nicht zuletzt diese Frage soll im Folgenden beantwortet werden. Um über die
Vereinbarkeit des § 323a StGB mit dem Schulprinzip diskutieren zu können, muss
der Blick jedoch zunächst auf die grundlegende Legitimation des § 323a StGB und
der ihm „vorgelagerten“ Verhaltensnorm(en) geworfen werden. Nur wenn sich
überhaupt eine rechtliche Missbilligung bzw. ein rechtliches Verbot des Vollrauschs
legitimieren lässt, spielt die Frage der Vereinbarkeit des Straftatbestandes des § 323a
StGB mit dem Schuldprinzip eine Rolle. Es ist also zunächst herauszuarbeiten,
welche konkreten Verhaltensweisen durch die Sanktionsnorm des § 323a StGB
überhaupt mit einer Strafandrohung versehen werden (dürfen). Vorab wird zum
besseren Verständnis zunächst ein kurzer Einblick in die Entstehungsgeschichte des
Vollrauschtatbestandes gegeben.

13 Zu solchenReformüberlegungen s. etwaBerster, ZStW124 (2012), 991, 1011 ff.;Duttge,
FS Geppert, S. 63 ff., 79; s. dazu auch Geisler, in: MünchKommStGB V, § 323a Rn. 12 ff.;
Hennig, in: Reform des Sanktionenrechts, S. 96, 155 ff.; Renzikowski, in: Alkohol und
Schuldunfähigkeit, S. 141, 153 ff.
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